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Satzung 
 
 
 

§ 1 Name und Sitz des Vereins 
 

Das  Karat e-Doj o-Dort mund  ist  ein  einget ragener  Verein  und  wird  seit  dem  11.  Dezember  1975  im 
Vereinsregist er des Amt sgericht s Dort mund unt er der Nummer: 2511 geführt . 
-Gericht sst and ist Dort mund- 
Als Versicherungst räger gilt die Sport hilfe e.V. Duisburg. 

 

 
§ 2 Zweck und Tätigkeit 

 

Zweck und Tät igkeit des Vereins ist es, Karat e als Körper- und Geist eskult ur zu pflegen und zu fördern. Das 
Vermögen  des  Vereins  darf  nur  zu  sport lich-kult urellen  Zwecken  im  Sinne  des  Amat eursport gedanken 
Verwendung finden. 

 

 
§ 3 Organe des Vereins 

 

Die Organe des Vereins sind: 

1. 1. Vorsitzender 
2. 2. Vorsitzender 
3. Geschäftsführer/Kassierer 
4. Frauen- Jugendwart 
5. Gerätewart 

 

Vorst and  im  Sinne  des  §  26  BGB sind  die  unt er  Punkt  1,  2  und  3  aufgeführt en  Personen.  Sie  haben 
Gesamt vert ret ungsvollmacht . Soweit der durch Recht sgeschäft zu begründenden Verpflicht ung des Vereins 
1250,00    EUR    nicht     überst eigt ,    kann    j eder    von    ihnen    den    Verein    allein    vert ret en.    Bei 
Dauerschuldverhält nissen bet rägt  die Grenze 125,00 EUR pro Monat . Bei Recht sgeschäft en zwischen dem 
Verein und dem 1. und 2. Vorsit zenden im Sinne des § 181 BGB wird der Verein durch den j eweils anderen 
allein und unbeschränkt vert ret en. 

 

 
§ 4 Mitgliedschaft 

 

Mit glied kann j eder werden, der gewillt ist , zur Förderung und zum Aufbau des Vereins beizut ragen. Jedoch 
kann vom  Vorst and solchen Personen die Mit gliedschaft verweigert werden, die durch ihren Ruf oder ihr 
Verhalt en  das  Ansehen  des  Karat esport es  herabset zen  könnt en.  Der  Verein  darf  keine  Person  durch 
unverhält nismäßig  hohe Vergüt ungen  begünst igen.  Mit glieder,  die sich  um  den  Verein  verdient  gemacht 
haben,  können  vom  Vorst and  zu  Ehrenmit gliedern  ernannt  werden.  Ehrenmit glieder  haben  auf  den 
Versammlungen eine berat ende St imme. Der Verein ist  selbst los t ät ig und verfolgt  keine wirt schaft lichen 
I nt eressen. Mit t el des Vereins dürfen nur sat zungsgemäße Zwecke verwandt werden. 

 

 
§ 5 Mitgliederversammlung 

 

Am    Anfang    eines    j eden    Jahres    findet    die    ordent liche    Jahreshaupt versammlung    st at t .    Eine 
Mit gliederversammlung wird in den durch die Sat zung best immt en Fällen ( §§7/ 12) sowie dann einberufen, 
wenn das I nt eresse des Vereins es erfordert . Die Einladungen zu den Versammlungen erfolgen als Aushang 
beim Training oder schrift lich durch den Vorst and, mit Angabe der Tagesordnung und einer Ladungsfrist von 
vier Wochen. 

 

 
§ 6 Wahlen 

 

Die unt er § 3 genannt en Personen werden während der ordent lichen Jahreshaupt versammlung mit einfacher 
St immenmehrheit für die Dauer eines Jahres gewählt . Die Vereinigung von mehr als zwei Ämt ern in einer 
Person ist unzulässig. Die Ämt er des 1. und 2. Vorsitzenden sowie des Geschäft sführer/ Kassierers müssen an 
verschiedenen Personen vergeben werden.



 

§ 7 Beschlüsse 
 

Die Beschlüsse der  Mit gliederversammlung werden durch Unt erschrift  eines Vorst andsmit gliedes und des 
Prot okollführers beurkundet . St immberecht igt sind nur Mit glieder, die das 15. Lebensj ahr vollendet haben, 
diese Regelung gilt  nicht für die Wahl des Jugendwart es. Die Beschlüsse j eder Versammlung werden mit 
einfacher Mehrheit der anwesenden St immberecht igt en gefasst . Sat zungsänderungen müssen mit  ¾  aller 
anwesenden St immberecht igt en beschlossen werden. Bei St immgleichheit gilt der Ant rag als abgelehnt . 

 

 
§ 8 Auflösung des Vereins 

 

Nur eine eigens einberufene Vereinsversammlung kann die Auflösung des Vereins beschließen. Hierzu ist 
eine Mehrheit von ¾  der st immberecht igt en Versammlungsmit gliedern erforderlich und zwar in geheimer 
Abst immung. Bei Auflösung des Vereins fällt das vorhandene Vermögen an die St ift ung “ Akt ion Mensch” . 
Et waige Gewinne dürfen  nur  für  die sat zungsmäßigen Zwecke verwendet  werden.  Die Mit glieder  dürfen 
keine Gewinnant eile und ihre Eigenschaft als Mit glieder auch keine sonst igen Zuwendungen aus Mit t eln der 
Körperschaft erhalt en. Als Liquidat oren werden von der Versammlung drei Mit glieder gewählt . 

 

 
§ 9 Kassenprüfer 

 

Die  Haupt versammlung  wählt  für  die  Dauer  eines  Jahres  zwei  Kassenprüfer,  die  verpflicht et  sind  die 
Buchführung des Kassierers zu überwachen, die Kassenbelege und den Kassenbericht zu prüfen und in der 
Haupt versammlung darüber zu bericht en. 

 

 
§ 10 Monatsbeiträge 

 

Die Höhe des Beit rages wird auf der Jahreshaupt versammlung fest gelegt . Über St undung , Ermäßigung oder 
Erlass ent scheidet der geschäft sführende Vorst and in begründet en Fällen. Zu Beginn eines Jahres ist  von 
j edem Vereinsmit glied, das im Besit z eines Sport passes ist , die Jahressicht marke zu bezahlen. 

 

 
§ 11 Zahlung der Monatsbeiträge 

 

Die Mit gliedsbeit räge sind alle drei Monat e zu ent richt en. Von den unt er § 3 benannt en Personen, sind nur 
der 1. Vorsit zender und Geschäft sführer/ Kassierer sowie Ehrenmit glieder,  von der Beit ragspflicht befreit . Die 
Zahlung hat bargeldlos per Last schrift oder Dauerauft rag zu erfolgen. 

 

 
§ 12 Austritt aus dem Verein 

 

Jedes Mit glied hat sich bei Aust rit t aus dem Verein schrift lich per Einschreiben abzumelden. Der Aust rit t aus 
dem Verein kann nur zum Jahresende erfolgen. Bei Vorlage eines ärzt lichen Attestes ist der Aust rit t j ederzeit 
möglich. 

 

 
§ 13 Mitglieder 

 

Mit glieder, die durch unsport liches Verhalt en das Ansehen des Vereins schädigen, können vom Vorst and aus 
dem Verein ausgeschlossen werden. I st ein Mit glied mit der Zahlung von mehr als drei Monat sbeit rägen im 
Rückst and, kann es nach einer Abmahnung vom Vorst and aus dem Verein ausgeschlossen werden. 

 

 
§ 14 Aufnahme von Jugendlichen und Schülern 

 

Oben  genannt e,  die  dass  18.  Lebensj ahr  noch  nicht  vollendet  haben,  bedürfen  der  Genehmigung  des 
geset zlichen Vert ret ers für die Aufnahme. 

 

 
§ 15 Schlußbestimmung 

 

Die Sat zung wurde auf der Gründungsversammlung am 05.11.1975 in ihrer Grundfassung beschlossen und 
am  01.03.2002 von  den  anwesenden Mit glieder  auf  der  Jahreshaupt versammlung mit  der  erforderlichen 
St immenmehrheit abgeändert . 
 
 
Der geschäftsführende Vorstand des Karate-Dojo Dortmund e.V. 


